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Anordnung
Uber die Bildung der Vereinigung volkseigener 

Betriebe Verlage.
Vom 15. August 1958

§ 1

Mit Wirkung vom 1. Juli 1958 wird die Vereinigung 
volkseigener Betriebe Verlage (WB Verlage) gebildet. 
Die WB Verlage ist dem Ministerium für Kultur 
unterstellt.

§ 2
Aufgaben, Leitung, Struktur, Arbeitsweise und Ver

tretung der WB Verlage im Rechtsverkehr sowie die 
Unterstellung von volkseigenen Betrieben werden durch 
das Statut (Anlage) geregelt.

§ 3
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1958 

in Kraft,

Berlin, den 15. August 1958
Der Minister für Kultur

I. V.: W e n d t 
Stellvertreter des Ministers

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Statut
der Vereinigung volkseigener Betriebe Verlage

I.
Rechtliche Stellung und Sitz der WB 

§ 1

(1) Die WB ist das leitende Wirtschaftsorgan der ihr 
unterstellten Verlage und Einrichtungen und für die

politische und ökonomische Entwicklung der ihr unter
stellten Verlage (Anlage) verantwortlich.

(2) Die Verlage sind juristisch selbständig und eigen
verantwortlich tätig.

(3) Die WB hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
mit den gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere 
den Gewerkschaften als der Organisation der Arbeiter 
und Angestellten und der schaffenden Intelligenz zu
sammenzuarbeiten. '

§ 2

(1) Die WB ist juristische Person. Sie untersteht dem 
Ministerium für Kultur. Im Rechtsverkehr führt sie 
den Namen „WB Verlage“.

(2) Die WB stellt den Plan ihrer Einnahmen und 
Ausgaben auf, der vom Ministerium für Kultur zu be
stätigen ist

(3) Ihr Sitz ist Berlin.

II.
Aufgaben der WB

§ 3
(1) Die VVB leitet die ihr unterstellten Verlage.
(2) Die VVB hat die politischen, ökonomischen und 

organisatorischen Maßnahmen durchzusetzen, um die 
den ihr zugeordneten Verlagen gestellten Aufgaben auf 
dem Gebiet der Entwicklung, Herausgabe und Ver
breitung von Literatur nach den durch das Ministerium 
für Kultur festgelegten kulturpolitischen Grundsätzen 
und Richtlinien zu verwirklichen.

(3) Die VVB hat auf der Grundlage der vom Mini
sterium für Kultur bestätigten thematischen Perspek
tiv- und Jahrespläne die Entwicklung ihrer Verlage zu 
planen und die Erfüllung ihrer Pläne zu sichern. Sie 
koordiniert die Arbeit der Verlage. Desgleichen unter-


